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ANFRAGE 

  Vorlage-Nr.: F 19/0563 

FDP-Fraktion Datum: 10.09.2019 

Bearb.:  Heyer, Gabriele Tel.: 
 

öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 23.09.2019 Anhörung 
 
 

Hopfenliebe; hier: Anfrage der FDP-Fraktion nach § 6 der Geschäftsordnung vom 
09.09.2019 
 
 
Sachverhalt 

 
Die FDP-Fraktion bittet, folgende Fragen schriftlich zu beantworten: 
 
Die Word- und Bildmarke „Hopfenliebe“ (kurz Marke) ist unter den Registernummern 
3020150543101 und 3020150543136 ins Register des Deutschen Patent- und Markenamts 
eingetragen. 
 

1. Warum wurde die Marke 2018 von der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH auf Herrn 
Rajas Thiele-Stechemesser übertragen? 

2. Welcher Rechtsakt lag der Übertragung zugrunde? 
3. Wer hat diesen Rechtsgrund gesetzt? 
4. Waren der Aufsichtsrat oder die Gesellschafterversammlung beteiligt? 
5. Gab es eine Gegenleistung für die Übertragung? 
6. Wenn ja: welche? 
7. Kann die Stadt / MeNo GmbH den Namen weiter nutzen? 
8. Wenn ja: zu welchen Konditionen? 
9. Wird das in der städtischen Brauerei „Hopfenliebe“ gebraute Bier auch außerhalb 

Norderstedts verkauft? 
Wenn ja: 

10. Seit wann? 
11. In welchem Umfang (prozentualer Anteil an der Gesamtproduktion und absolute Zah-

len)? 
12. Führt das zu Lieferengpässen für die städtische Gastronomie? 
13. Wer erhält die Einnahmen aus den Verkäufen außerhalb Norderstedts? 
14. Ist das Verfahren vertraglich geregelt? 
15. Wenn ja: Wie und seit wann ist es geregelt und inwieweit wurden Aufsichtsrat und 

Gesellschafterversammlung einbezogen? 
 

 
Anlage: 

Originalanfrage 
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